
Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB 

 

 In einer Vereinbarung zwischen den beiden Parteien (Riesterei - das 

Lädchen und dem Anbieter/der Anbieterin) werden die Nutzung der 

Regale und Verkaufsflächen, für den Warenverkauf bzw. 

Dienstleistungsverkauf, gegen Spende geregelt. 

 Der Anbieter/die Anbieterin muss sich mit einem gültigen Ausweis und 

Adresse identifizieren. 

 Die Nutzungsdauer beträgt mindestens zwei Monate. Sie verlängert sich 

jeweils um einen Monat, wenn sie nicht mit einer Frist von drei Tagen vor 

Ablauf gekündigt wird. 

 Am Ende des Nutzungsverhältnisses ist die Verkaufsfläche unverzüglich 

vom Anbieter/von der Anbieterin zu räumen! Nicht veräußerte Ware ist 

abzuholen! 

 Nicht abgeholte Ware wird, binnen 3 Tagen nach Ablauf der 

Nutzungsdauer, in ein Spendenregal gegeben, einer gemeinnützigen 

Einrichtung oder einem Verein gespendet. 

 Verkaufserlöse zahlt die Riesterei - das Lädchen am Ende eines jeden 

Monats, spätestens am Ende der Nutzungsdauer an den Anbieter/die 

Anbieterin aus. Der Erlös steht dem Anbieter/der Anbieterin in vollem 

Umfang zu. 

 Die Auszahlung erfolgt nur an die Person mit der eine 

Nutzungsvereinbarung abgeschlossen wurde. 

 Der Anbieter/die Anbieterin versichert, dass die Waren frei von Rechten 

Dritter sind und er/sie alleinige(r), rechtmäßige(r) und allein 

verfügungsberechtigte(r) Eigentümer/-in der Waren ist. 

 Jegliche Artikel müssen gereinigt, funktionsfähig und sich in 

einwandfreiem Zustand und Qualität befinden. Artikel mit Mängeln oder 

technischen Defekten werden nicht angenommen. 

 Die Riesterei - das Lädchen ist lediglich Anbieter für die Vergabe von 

Verkaufsflächen. Der Anbieter/die Anbieterin bleibt Eigentümer/-in der 

Waren. Beschwerden, Reklamationen oder Gewährleistungsansprüche 

sind an den Anbieter/die Anbieterin zu richten zu stellen. Hierzu ist die 

Riesterei - das Lädchen, berechtigt die Kontaktdaten des Besitzers/der 

Besitzerin an den Käufer/die Käuferin mitzuteilen. Sofern dieses 

erforderlich ist. ( Datenschutzerklärung) 

 Das Befüllen und Dekorieren der gemieteten Flächen steht der Riesterei - 

das Lädchen, zu. Weitere Veränderungen werden ausdrücklich 

vorbehalten. 

 Die Waren sind gegen Wasserschäden, Brand und Einbruch versichert. 

 Es besteht kein Schutz gegen Ladendiebstahl. 



 Die Riesterei - das Lädchen haftet nicht für Schäden, welche durch 

Sachbeschädigung bzw. Vandalismus entstehen. 

 Die Riesterei - das Lädchen, behält sich vor, im Falle von nicht legaler 

Ware (z.B. Diebesgut) die zuständigen Behörden zu informieren und die 

gespeicherten Daten des Anbieters/der Anbieterin weiterzuleiten. 

 Es werden keine verbotenen, giftigen, gefährlichen, verderblichen oder 

lebenden Waren aufgestellt. 

 Die Riesterei - das Lädchen, behält sich vor, ohne Angaben von Gründen, 

die Annahme der Waren zu verwehren. 

 Eine Untervermietung ist untersagt. 

 Die Nutzungsvereinbarung unterliegt ausschließlich dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland. 

 Die Einholung einer erforderlichen Genehmigung (Gewerbeamt, 

Finanzamt etc.) und der damit verbundenen Kosten übernimmt der 

Anbieter/die Anbieterin. Fehlende Genehmigungen berühren nicht die 

Zahlungspflicht des Anbieters/der Anbieterin. 

 Sollte eine Bestimmung dieser AGB nicht wirksam sein, so wird dadurch 

die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die 

Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass eine nichtige Bestimmung 

möglichst ihrem wirtschaftlichen Sinne nach angewandt werden soll. 

Sollten ergänzende Bestimmungen notwendig werden, so werden die 

erforderlichen Regelungen nach dem Grundsatz von Treu und Glauben 

getroffen. 

 

 
 


